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wiesen hat, wonach der Friede auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut 
werden kann, und bestätigt folgendes:
a) Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts, 

haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Entwicklung in Freiheit und 
Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu 
erstreben.

b) Die Schaffung der hierfür notwendigen Voraussetzungen muß das Hauptziel inner
staatlicher und internationaler Politik sein.

c) Alle innerstaatlichen und internationalen Pläne und Maßnahmen, insbesondere 
solche wirtschaftlicher und finanzieller Art, sollten unter diesem Gesichtspunkt be
urteilt und nur gutgeheißen werden, soweit sie geeignet erscheinen, die Erreichung 
dieses Hauptziels zu fördern und nicht zu hindern.

d) Es gehört zu den Aufgaben der Internationalen Arbeitsorganisation, alle inter
nationalen Pläne und Maßnahmen wirtschaftlicher und finanzieller Art unter die
sem grundlegenden Gesichtspunkt zu prüfen und in Erwägung zu ziehen.

e) Bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Internationale Arbeits
organisation nach Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Wirtschaftlichen 
und finanziellen Umstände jede ihr zweckmäßig erscheinende Maßnahme in ihre 
Entscheidungen und Empfehlungen einbeziehen.

4 HI
Die Konferenz anerkennt die feierliche Verpflichtung der Internationalen Arbeits

organisation, bei den einzelnen Nationen der Welt Programme zur Erreichung folgen
der Ziele zu fördern:
a) Vollbeschäftigung und Verbesserung der Lebenshaltung, \
b) Beschäftigung der Arbeitnehmer in Berufen, in denen sie die Befriedigung haben 

können, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in vollem Umfang zu entfalten und das 
Beste zum Gemeinwohl beizutragen,

c) Vorkehrungen als Mittel zur Erreichung dieses Zieles, um die Ausbildung und den 
Arbeitsplatzwechsel einschließlich der Wanderungsbewegung zur Erlangung von 
Beschäftigung und zwecks Siedlung zu ermöglichen, wobei allen Beteiligten ange
messene Sicherheit zu bieten ist,

d) Gewährleistung eines gerechten Anteils aller an den Früchten des Fortschritts hin
sichtlich der Löhne und des Einkommens, der Arbeitszeit und anderer Arbeits
bedingungen sowie eines lebensnotwendigen Mindestlohnes für alle Arbeitnehmer, 
die eines solchen Schutzes bedürfen,

e) tatsächliche Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen, Zusammenwirken 
von Betriebsleitung und Arbeitskräften zur ständigen Steigerung der Produktivität 
sowie Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei der Vorbereitung 
und Durchführung sozialer und wirtschaftlicher Maßnahmen,

f) Ausbau von Maßnahmen der sozialen Sicherheit, um allen, die eines solchen 
Schutzes bedürfen, ein Mindesteinkommen zu sichern, und um umfassende ärzt
liche Betreuung zu gewährleisten,

g) angemessener Schutz für das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer bei al
len Beschäftigungen,

h) Schutz für Mutter und Kind,
i) angemessene Emährungs- und Wohnverhältnisse und Möglichkeiten zur Erholung 

und zur Teilnahme am kulturellen Leben,
j) Gewährleistung gleicher Gelegenheiten in Erziehung und Beruf.

IV
Die Konferenz ist der Überzeugung, daß eine gründlichere und umfassendere Nut

zung der Produktionsmittel der Welt, die zur Erreichung der in dieser Erklärung dar
gelegten Ziele notwendig ist, durch wirksames internationales und innerstaatliches 
Vorgehen, unter anderem durch Maßnahmen gewährleistet werden kann, die darauf 
abzielen, Erzeugung und Verbrauch zu steigern, ernstliche'Konjunkturschwankungen 
zu vermeiden, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den weniger entwickel
ten Gebieten der Welt zu fördern, eine größere Beständigkeit der Rohstoffpreise auf 
dem Weltmarkt zu sichern und einen ausgedehnten und stetigen Welthandel zu för
dern. Die Konferenz erklärt deshalb die volle Bereitschaft der Internationalen Ar
beitsorganisation zur Zusammenarbeit mit allen internationalen Körperschaften, 
denen eine Mitverantwortung für diese große Aufgabe und für die Förderung der Ge
sundheit, der Erziehung und der Wohlfahrt aller Völker anvertraut ist.

V
Die Konferenz bekräftigt, daß die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze 

für alle Völker der Welt volle Geltung haben. Die Art ihrer Anwendung muß sich 
zwar nach der von jedem Volk erreichten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungs
stufe richten, aber ihre fortschreitende Verwirklichung in noch abhängigen Gebieten 
sowie für Völker, die bereits die Stufe der Selbstregierung erreicht haben, ist Anliegen 
der gesamten zivilisierten Welt.


